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Sehr geehrter Herr Schmidt,  

  

hiermit bestätige ich den Erhalt des 'Gesetzentwurfs der Landesregierung zur 
Änderung des Hochschulgesetzes, Drucksache 18/710', Ihr Schreiben vom 6. Juni 
2013. 

Im Benehmen mit dem Präsidium der Universität Flensburg teile ich Ihnen mit, dass 
die Universität Flensburg der Auflösung des Universitätsrates zustimmt. Wir schlagen 
jedoch folgende Änderung von Artikel 1, § 9 Abs. 1 Satz 5 sowie Artikel 2 vor: 

  

Artikel 1, § 9 Abs. 1 Satz 5 möge lauten wie folgt: 
„Das Ministerium kann durch Vertrag mit Zustimmung des Finanzministeriums im 
Einzelfall die dem Land nach den Sätzen 1 und 3 obliegenden Aufgaben 
projektbezogen ganz oder teilweise auf die Hochschulen oder das Klinikum 
übertragen, soweit hierdurch die Aufgaben nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ebenso gut oder besser wahrgenommen werden 
können.“ 
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Artikel 2 möge lauten wie folgt: 

"Die Senate der Universität Flensburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und 
der Universität zu Lübeck schlagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Mitglieder 
gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes vor und nennen diese dem 
Ministerium. Im Anschluss soll die konstituierende Sitzung des Hochschulrats 
stattfinden. Bis zur Bildung des Hochschulrats an der jeweiligen Hochschule nehmen 
die von der jeweiligen Hochschule für die laufende Amtsperiode bestellten Mitglieder 
des Universitätsrates die Aufgaben und Befugnisse der Hochschulräte wahr." 

  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Anke Feiler-Kramer 
Referentin für interne Kommunikation 




